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BERICHT DES VORSTANDS AN DIE AKTIONÄRSVERSAMMLUNGEN ZUR 
VORGESCHLAGENEN UMWANDLUNG DER VORZUGS- IN STAMMAKTIEN. 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 8 vor, 
sämtliche stimmrechtslosen Vorzugsaktien der BMW AG in Stammaktien umzuwandeln und die 
Satzung durch Aufhebung des Gewinnvorzugs entsprechend zu ändern. 

Unter Tagesordnungspunkt 9 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, 
dass die Stammaktionäre dem Beschluss unter Tagesordnungspunkt 8 durch Sonderbeschluss zu-
stimmen. 

Die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien erfordert zudem die Zustimmung der Vorzugs-
aktionäre. Diese soll unmittelbar nach der ordentlichen Hauptversammlung am 13. Mai 2026 in 
einer gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre durch Sonderbeschluss herbeigeführt wer-
den. 

Den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat an die ordentliche Hauptversammlung 
2026 und an die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre 2026 liegen folgende Erwägun-
gen zugrunde: 

1. Aktuelle Grundkapitalstruktur der BMW AG. 
Das Grundkapital der BMW AG beträgt 615.810.431 € und ist derzeit eingeteilt in 561.134.926 
auf den Inhaber lautende Stammaktien (91,1%) und 54.675.505 auf den Inhaber lautende Vor-
zugsaktien (8,9%) mit einem Nennbetrag von jeweils 1 €. Die beiden Aktiengattungen unterschei-
den sich darin, dass Vorzugsaktien – vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Vorgaben – kein 
Stimmrecht in der Hauptversammlung haben. Dafür sind ihnen bei der Verteilung des Bilanzge-
winns die in der Satzung bestimmten Vorrechte zugewiesen. Gemäß § 25 Absatz 3 lit. b) steht den 
Vorzugsaktien ein Vorabgewinnanteil von 0,02 € je 1 € Nennwert zu. Der Bilanzgewinn wird ge-
mäß § 25 Absatz 3 in folgender Reihenfolge verwendet: a) Zur Nachzahlung etwaiger Rückstände 
von Gewinnanteilen auf die Vorzugsaktien ohne Stimmrecht in der Reihenfolge ihrer Entstehung; b) 
zur Zahlung eines Vorabgewinnanteils von 0,02 € je 1 € Nennwert auf die Vorzugsaktien ohne 
Stimmrecht und c) zur gleichmäßigen Zahlung etwaiger weiterer Gewinnanteile auf die Stamm- und 
Vorzugsaktien, soweit die Hauptversammlung keine andere Verwendung beschließt. 

2. Zukünftige Grundkapitalstruktur der BMW AG. 
Durch die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien wird die Höhe des Grundkapitals nicht 
verändert. Auch nach der Umwandlung beträgt es weiterhin 615.810.431 €. Künftig wird es 

ausschließlich aus 615.810.431 auf den Inhaber lautenden Stammaktien mit einem Nennbetrag 
von jeweils 1 € bestehen. Nach Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Handelsre-
gister gewähren die umgewandelten Aktien gemäß § 141 Absatz 4 AktG das Stimmrecht. Nach 
der Umwandlung besitzt jede Aktie in der Hauptversammlung das gleiche Stimmrecht. 

Der Gewinnvorzug ist damit letztmalig bei der Verteilung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 
2025 zu berücksichtigen. Ab dem Geschäftsjahr 2026 wird der zur Ausschüttung vorgesehene Bi-
lanzgewinn gleichmäßig auf alle Stammaktien verteilt. 

3. Geplanter Prozess der Umwandlung. 
Die Umwandlung der Vorzugsaktien soll durch die Aufhebung des bisher bestehenden Gewinnvor-
zugs der Vorzugsaktien und entsprechende Änderung der Satzung erfolgen (Modifikation der be-
stehenden Mitgliedschaftsrechte). Mit Aufhebung des Gewinnvorzugs gewähren die ehemaligen 
Vorzugsaktien kraft Gesetzes das Stimmrecht (§ 141 Absatz 4 AktG). Die Rechte der Vorzugsak-
tien werden vollumfänglich an die der Stammaktien angeglichen; die Aktiengattung „Vorzugsaktie“ 
fällt damit weg. Der Anteil der Aktionäre am Grundkapital bleibt unverändert. Ein Tausch von Aktien 
oder eine Kapitalmaßnahme finden nicht statt. Eine Zuzahlung durch die Vorzugsaktionäre ist nicht 
vorgesehen. 

Voraussetzung für die Umwandlung der stimmrechtslosen Vorzugsaktien in stimmberechtigte 
Stammaktien ist ein satzungsändernder Hauptversammlungsbeschluss, der mit der einfachen 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen sowie gemäß § 179 Absatz 2 Satz 2 AktG in Verbindung mit 
§ 21 Absatz 1 Satz 3 der Satzung der einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertrete-
nen Grundkapitals gefasst werden kann. Den Stammaktionären wird zudem vorsorglich vorge-
schlagen, dem Hauptversammlungsbeschluss durch Sonderbeschluss gemäß § 179 Absatz 3 
AktG zuzustimmen. Dieser Sonderbeschluss erfordert ebenfalls die einfache Mehrheit der abgege-
benen Stimmen sowie gemäß § 179 Absatz 3 Satz 3, Absatz 2 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 21 
Absatz 1 Satz 3 der Satzung die einfache Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen 
Grundkapitals. Der Sonderbeschluss der Stammaktionäre soll in der Hauptversammlung unter Ta-
gesordnungspunkt 9 gefasst werden. 

Der Beschluss zur Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien erfordert zudem die Zustim-
mung der Vorzugsaktionäre durch Sonderbeschluss. Über diesen Sonderbeschluss soll in einer ge-
sonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre entschieden werden, die am 13. Mai 2026 
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unmittelbar im Anschluss an die Hauptversammlung stattfindet. Der Sonderbeschluss der Vorzugs-
aktionäre bedarf gemäß § 141 Absatz 3 Satz 2 AktG einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel 
der abgegebenen Stimmen umfasst. 

Werden die vorgeschlagenen Beschlüsse mit den notwendigen Mehrheiten gefasst, wird die Sat-
zungsänderung zum Handelsregister angemeldet. Einer weiteren Mitwirkung durch die Aktionäre 
bedarf es nicht. Mit der Eintragung der Satzungsänderung in das Handelsregister wird diese wirk-
sam und die Mitgliedschaftsrechte der von den bisherigen Vorzugsaktionären gehaltenen Aktien 
werden denjenigen der Stammaktien angeglichen. Durch die Eintragung der Satzungsänderung in 
das Handelsregister wird die bisherige Gattung der Vorzugsaktien aufgehoben. 

4. Folgen für die Börsennotierung; Abwicklung. 
Die Stamm- und Vorzugsaktien sind im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse, ein-
schließlich des Teilbereichs mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard), sowie im re-
gulierten Markt der Börse München zugelassen.  

Durch die Umwandlung erlöschen die bisherigen Börsenzulassungen der Vorzugsaktien. Die in 
Stammaktien umgewandelten ehemaligen Vorzugsaktien sollen – wie die bereits bestehenden 
Stammaktien – zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen 
werden, mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime 
Standard), sowie im regulierten Markt der Börse München. 

Nach Eintragung der Satzungsänderung in das Handelsregister und Austausch der bei der Clear-
stream Europe AG, Frankfurt am Main, hinterlegten Globalurkunden stellen die Depotbanken die 
Bestände ihrer Kunden von Vorzugsaktien auf Stammaktien um. Für die Aktionäre besteht insofern 
kein Handlungsbedarf. Auf den genauen Zeitpunkt der Handelsregistereintragung und damit der 
Wirksamkeit der Aktienumwandlung hat die Gesellschaft keinen Einfluss. Für einen reibungslosen 
Ablauf plant die Gesellschaft, die Umwandlung in enger Abstimmung mit der Frankfurter Wertpa-
pierbörse und der Börse München sowie dem zuständigen Handelsregister durchzuführen. Eine 
zeitweise Aussetzung des Börsenhandels mit Aktien der Gesellschaft soll nach Möglichkeit vermie-
den werden. Die Gesellschaft wird im Bundesanzeiger und durch öffentliche Bekanntmachung auf 
den vorgesehenen Zeitpunkt der Aktienumwandlung hinweisen. 

Wir bitten unsere Aktionäre, sich frühzeitig bei ihrer depotführenden Bank über etwaige Gebühren 
oder Auslagen zu informieren. 

5. Vorteile und Gründe für die Umwandlung. 
a) Gewichtung in relevanten Aktienindizes. 
Für die Gewichtung der BMW AG Aktien in relevanten Indizes (z.B. DAX und EURO STOXX 50) ist 
die Aktiengattung mit der höchsten Marktkapitalisierung im Streubesitz maßgeblich. Bei der BMW 

AG sind dies die Stammaktien. Die relevante Marktkapitalisierung ergibt sich aus der Anzahl der 
Aktien im Streubesitz multipliziert mit dem aktuellen Kursniveau. Im Zuge der Umwandlung der Vor-
zugsaktien in Stammaktien würde die Anzahl der Stammaktien im Streubesitz um ca. 19% steigen. 
Der Anstieg wird begünstigt durch einen höheren Streubesitzanteil im Vorzugsaktienkapital. Die 
daraus resultierende höhere Gewichtung der Stammaktie in wichtigen Indizes stärkt ihre Zugehö-
rigkeit zu diesen Indizes. Mit der höheren Gewichtung gehen schließlich auch Kaufimpulse für pas-
sive Indexfonds einher.  

b) Vereinfachung der Kapitalstruktur. 
Gemäß dem international anerkannten Corporate Governance Grundsatz „one share, one vote“ 
(„eine Aktie, eine Stimme“) soll die Kapitalstruktur der BMW AG vereinfacht werden. Künftig soll jede 
Aktie die gleichen Rechte gewähren, einschließlich des Stimmrechts. Dies erhöht die Attraktivität 
der Stammaktie, insbesondere für internationale und institutionelle Anleger. 

c) Verwaltungsaufwand und Kosten. 
Die Konzentration auf eine Aktiengattung verringert den administrativen Aufwand der Gesellschaft 
und vereinfacht das Berichtswesen. Die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien führt zu-
dem in geringem Umfang zu Kosteneinsparungen bei der Gesellschaft. 

6. Nachteile der Umwandlung. 
Durch die Umwandlung verlieren die bisherigen Vorzugsaktionäre den unter Ziffer 1 beschriebenen 
Gewinnvorzug. Im Gegenzug erhalten sie das Stimmrecht in zukünftigen Hauptversammlungen. 

Die Umwandlung führt zu einer Erhöhung der Gesamtanzahl der Stimmrechte an der BMW AG. 
Dadurch reduziert sich das anteilige Stimmgewicht einer Stammaktie. Das Stimmrecht der bisheri-
gen Stammaktionäre wird im Umfang der Umwandlung verwässert; die Kapitalbeteiligung bleibt 
dagegen unverändert. Die Stammaktionäre profitieren jedoch durch den Wegfall des Gewinnvor-
zugs der Vorzugsaktionäre. Künftig partizipieren alle Aktien gleichmäßig und einheitlich am Bilanz-
gewinn. 

Bei der Gesellschaft entstehen im Rahmen der Umwandlung Einmalkosten. Diese betreffen vor al-
lem die Planung und Durchführung der gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre, markt-
übliche Provisionen an die Depotbanken für die ISIN-Umstellung, die Vergütung des begleitenden 
Kreditinstituts sowie die Zulassungsgebühren für die neuen Stammaktien. 

7. Abschließende Bewertung. 
Beim Vorschlag einer 1:1-Umwandlung hat der Vorstand die bis zur Ad-hoc-Mitteilung vom 16. De-
zember 2025 historisch niedrige Kursdifferenz zwischen beiden Aktiengattungen berücksichtigt 
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und den gewählten Zeitpunkt vor dem Hintergrund aller Vor- und Nachteile als ausgewogen be-
wertet. 

Der Vorstand ist insgesamt der Auffassung, dass die Umwandlung für die Gesellschaft und die Ak-
tionäre sinnvoll und angemessen ist. Nach seiner Einschätzung überwiegen die Vorteile einer Um-
wandlung die dargelegten Nachteile deutlich. Ein anderes Mittel zur Erreichung der dargelegten 
Vorteile ist nicht ersichtlich. Der Aufsichtsrat schließt sich dieser Einschätzung an. 
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